
Mıtteilungen der Ordenskorrespondenz
(abgeschlossen Marz 19

VERLAUTBARUNGEN
DES VATLERS Die Neuordnung der römischen Kurie ist

Bischofssynode ine Aufgabe, die aps Paul VI nach
Abschluß des P Vatikanums sofort ent-Bel Beginn der ersten Arbeitssitzung der

Bischofssynode (OK 8I 1967, z08) hat schieden aufgegriffen hat Die Reform-
bestimmungen sind nicht, wıe ursprung-sich aps Paul VI mit der Aufgabe der

Synode befaßt: Wenn die Bischofssynode lich vorgesehen, Januar, sondern
gn der Erkrankung des Papstesuch kein Okumenisches Konzzil ist,

doch dessen Abbild, Widerspiegelung 1R März 1968 ın Kraft Die pCI-
Se1INes Geistes un seiner Arbeitsweise. sonellen un administrativen Verände-
Die Bischöfe der Synode sind Kepräsen- rungen jedoch diesem eit-
tanten ihrer Bistümer, ihrer Bischofskon- punkt noch nicht abgeschlossen. Der

ferenzen, Ja der gesamten Hierachie der Heilige Vater beteuerte neuerdings, daß
katholischen Kirche. Der aps will nicht die Reform der Kurie konsequent

weiterführen werde.reden VO  . der Stellung der Bischofssy-
node 1 kirchlichen Verfassungsrecht,

Worte des Papstes z K u-1l ber dieses Organ bejahen als Werk-
ZCUS der Einheit un Zusammenarbeit rienreform

Bei dem traditionellen Weihnachtsemp-zwischen dem Apostolischen Stuhl, dem
katholischen Episkopat un! den Oberen fang des Kardinalskollegiums
der Ordensfamilien. Schmerzlich bedau- aps Paul VI folgendes über die Neu-
ert der Papst die Abwesenheit der pol- ordnung der Kurie: „Das Wort ‚Reform‘’
nischen Vertreter. Des weiteren erwähnt klingt SCn der Bedeutung, die ıIn
CI, dafß die Bischofssynode sich War mıiıt anderen geschichtlichen Zusammenhän-
Fragen befadßt, die eiNZ1g das innere gen_n erhalten hat, härter als notwendig.
Leben der katholischen Kirche betreffen, Wir möchten wiederholen, daß Unord-

die getirenntien christlichen Ge- NunNngen un! Mißbräuche, die dieser
meinschaften nicht Ausdruck erinnert, ın diesem Falle nichteingeladen worden
sSind. Dennoch hofft der Heilige Vater vorlagen und auch jetz nicht vorliegen.

auf alle Glücklicher ware der Ausdruck ‚zeitge-Rückwirkungen der Synode
christlichen Gemeinschaften un: drückt mäße Gestaltung‘ der ‚mutige Neuord-
den Wunsch adu5S, „dafß WITFr gegenseitig nung‘; denn dies handelt 5 sich viel
auf die volle Einheit zugehen könnten, her als ine eigentliche Korrektur.
1m Glauben un In der Liebe, wıe Einer Neuordnung un Umgestaltung be-
Herr Jesus Christus aufgetragen hat” darf jede menschliche Einrichtung immer,
Paul VI will jede echte un ehrliche Iso uch die römische Kurie, die kost-
Friedensinitiative unterstutzen un:! fOor- bare Dienste geleistet hat un: den wek-
dert die Verantwortlichen der Völker auf ken ihrer Einrichtungen treu geblieben

ist, wenn s1e uch VO  ’ der Abnützung„Niemand möge Versuche ZU Gespräch
un einer Übereinkunft zurückweisen durch den Zeitenlauf un! den Zusam-
und jeder mOöge sich friedliche un menstoß mit geschichtlichen Gege-
abschließende Verhandlungen bemühen.“ benheiten nicht verschont blieb Dies War

(Herderkorrespondenz 2 1967, 520) infolgedessen die Reform der besser die
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Neuordnung und Zeitanpassung der Ku- u11ls5 ist un! Iısere Art denken,
rıie, die WIT gewollt haben s1€e soll schritt- handeln, 1m Geiste des Glaubens un! des
welse einer Wirksamkeit gebracht Opfers dienen betrif£fft. Diese geistige
werden, welche den Bedürfnissen des Erneuerung 301 nach außen nicht
Konzils entspricht. Diese Neugestaltung stark hervor, mufs ber iın den Personen,
haben wel juridische Schriftstücke be- die eng. miıt uns zusammenarbeiten,
stimmt Das Motuproprio ‚Pro comperto Wirklichkeit werden, S1€e immer
sane‘ VO August 1967 (OK 8I 1967, bereitwilliger un feinfühliger auf die
4A21 das die Einfügung VO  5 residieren- zahlreichen Anliegen eingehen, die VO.  5

den Bischöfen als vollgültige Mitglieder den verschiedenen Ortskirchen die
1ın die Kongregationen bestimmt, und die VO  5 KRom, den Mittelpunkt des gesamten
Apostolische Konstitution ‚Regimini Ecc- ‚cCoetus caritatis‘ (Ignatius VO  3 NnUu0-

chien) gelangen. Wir loben un ermuti1-lesiae universae‘ VO August 1967
(OK 8] 1967, 421—423), welche die Ge- gen diesen Geist, der euch, geliebte
samtheit der Büros und Gerichtshöfe be- die mit uch ihrenSöhne, un alle,
trifft, die 115SeTe Kurie bilden. Diese Kon- Dienst leisten, beseelt, un freuen uns,
stitution zeichnet die mrisse der uen tagtäglich beobachten, wıe ihr, Be-
Ordnung, legt die verschiedenen Zustän- treue un verantwortungsbewußte Mit-
digkeiten SCHNAUECT fest, erneuer den arbeiter 1NSerm MUNUS pastorale iın
Geist un die Aufgaben einzelner alter universam Ecclesiam”‘ seid“” (Schweizeri-
Organe un: gibt ihnen von innen her- sche Kirchenzeitung 136, 19068, 17)
AdUS$S einen modernen Aufbau. Einige
stellen ihre Tätigkeit eın un werden 2.Ausführungsbestimmungen

ZU urienreformdurch nNneUe Institutionen ersetzt, wIıe die
uen Bedürfnisse u115e1es Dienstes Mit dem U Maäarz 1968 hat die römische
verlangen. Die Forderung, der Kurie ine Kurie ıne 1NEeUe Geschäftsord-
1n größerem Maße internationale Gestalt nung erhalten. Einige der Bestimmun-

geben, wird verwirklicht. Ebenso IM gsCH des uen „Regolamento Generale“”
iıne Verfügung 1ın Kraft, die für die sind Kein Anrecht auf Beförderung,
Dauer der AÄAmter iıne zeitliche Grenze 35 Stunden wöchentliche Arbeitszeit, Be-
festlegt un einen gunstigen Wechsel freiung der geistlichen Angestellten VO
1n den hohen leitenden Stellen ermOg- Betätigen der Stechuhr der der Eintra-
licht Endlich kann 1U auch der Rat CI - sunNng 1n die Anwesenheitsliste, gleiche
fahrener Laien und für besondere Ar- Urlaubsdauer für alle hne Unterschied
beiten die Tätigkeit VO  . Ordensfrauen VOILl Dienstzeit un:! Rang (z0 Tage),
eingesetzt und verwertet werden. Die Altersgrenze VO  - Jahren für die lei-
Aufstellung VO  } Normen für diese Re- tenden Beamten und VO:  3 Jahren für
form ist noch nicht abgeschlossen. In den die mittleren un niederen. Für die Kar-
nächsten onaten sind noch die Verord- dinalpräfekten bzw. -präsidenten VO

Kurienämtern ist keine Altersgrenze Vel-nungen veröffentlichen, die jetz VO  .

den zuständigen Kommissionen ausgeaT- pflichtend vorgeschrieben. Bindende
beitet werden un sich mıiıt dem Aufbau Richtlinien für das Verhältnis der atl0o-
un! der Tätigkeit der Amter be- nalitäten, Aaus denen die Kurienbeamten
fassen. Daneben ber gibt noch ıne kommen, gibt nicht Im Vatikan zählt
andere Reform, die uns sehr Herzen heute nicht mehr die Nationalität, SO11-

liegt. Es ist die aszetische, die sich nicht ern einz1g die Befähigung, ıne An-
immer 1in SCNAUEC Rechtsnormen fassen stellung ın der Kurie bekommen. Die
läßt, sondern das Werk eines jeden von der Kurie tatıgen Geistlichen betrach-
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Ordensleute un! Säkularinstitute). An-tet die Geschäftsordnung in erster Linıe
nicht als Angestellte der Beamte, SO11- schrif£t: Yiazza P1io AXIL, 5y Koma.
dern als Priester und Seelsorger. Es wird Ernennungendaher empfohlen, daß jeder Priester 11C-

Die Erneuerung der Kurie steht TSTben seinem Amt der Kurie auch ceel-
sorglich atıg ist Das Regolamento Anfang Nicht 7zuletzt dienen die pPCI-

sonellen AÄnderungen der Reform. In derumfa{(st insgesamt 130 Artikel, VO  m denen
sich 104 mıiıt dem Personal beschäftigen. collen VOTLI allem jene Ernennungen

berichtet werden, durch welche Ordens-Absolute Ireue Z Apostolischen Kon-
stitution über die Kurienreform (OK 8I leuten Aufgaben übertragen worden sind,

und solche, welche für die Kongregation19067, 421) ist das Leitmotiv der
für die Ordensleute un! G5äkularinstituteallgemeinen Geschäftsordnung; 61e Vel-
bedeutsam sind.Jangt VOIL jedem Mitarbeiter bestimmte

Voraussetzungen und zielt auf ıne CeNZC a) Kongregatıon für die Ordensleute und
Zusammenarbeit mıiıt dem Weltepiskopat Sakularinstitute
ab In diesem Zusammenhang ist auf den Die Kongregation für die Ordensleute
Art 02 verweisen, der die Plenar- und Gäkularinstitute erhielt für jede der
versammlungen der einzelnen Dikaste- beiden Sektionen einen S  S
riıen anhält, den Papst gegebenenfalls Far Der bisher einzige Untersekretär,
daraufhinzuweisen, daß angebracht Gilovannı Verdelli, wurde Untersekretär
sel, bestimmte Fragen der Bischofssynode für die Säkularinstitute. Untersekretär für
vorzulegen. Das Grundprinzip der
bürokratischen Struktur ist der Wunsch, die Sektion der Ordensleute wurde der

kanadische Monfortaner Dorio Marıa
der Kirche un: der Welt immer besser Huot. (L’Osservatore Komano Il,. V,
dienen können. Jede Disposition zielt

D 68) Der Untersekretär ist jeweilsdarauf ab, diesen Dienst schneller und hef der betreffenden Gektion. Überge-wirksamer gestalten. Um das eI- ordnet ist der GCekretär der gesamtenreichen, wurde nicht gezögert, auf die Kongregation, Erzbischof Mauro (OK 8[
modernsten UOrganisations- Uun:! Verwal- 1967, 424) und der Kardinalpräfekt, Ilde-
tungssysteme zurückzugreifen. Im Regola-
mento wird weni1g VO  3 den Strukturen brando Antoniutti (OK 4'I 190623, 237).
und der Arbeitsweise gesprochen; diese Zu .  ND der Kongregation
Fragen werden 1n den Sonder-Geschäfts- für die Ordensleute und Säkularinstitute
ordnungen behandelt, die jede vatikani- wurden der Gekretär der Kongregation
sche Behörde für ihren Bereich ausarbei- für die Studien und den katholischen Un-
ten un! dem Papst ZUr Approbation VOI- terricht Dr Joseph Schröffer, Erzbischof
legen muß Die Beamten der Kurie erhal- VO  S Volturnum (L’UOsservatore Komano
ten außerdem ine interne Instruktion V. 68) SOWI1Ee der bisherige
über die Geheimhaltungspflicht un die Claretinergeneral eier Schweiger CI -

Wahrung des Amtsgeheimnisses. (L’Os- nannt (L’Osservatore Komano
servatore Romano I V, e 1968) 68); ferner der Priester Don Andrea

Augier und der Laie Giuseppe Lazzatı.
Neuer Name der Religio- Zu onsultorinnen der Kongre-

senkongregation gation für die Ordensleute und Säkular-
Die Religiosenkongregation rag seit 1 institute wurden bestellt Or. Marıa del
März 1968 die Bezeichnung : Sacra Con- OSsario AÄrano, Generaloberin der Schwe-
gregatlio pPTo Relogiosis et Institutis Sae- sternkongregation VOIL esus un! Marıla;
cularibus (Heilige Kongregation für die Sr Felicia Pastoors, Generalpriorin der
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Ursulinen der römischen Union; Gr. Can- oberer der S. M. (Frankreich) ; John
dida Torchio, Generaloberin der Kongre- McCormack, Generaloberer der Miss1o0ns-
gatiıon der Schwestern der Liebe der gesellschaft VO  - Maryknoll Pietro
heiligen Antida; Sr. Maria Omer, Gene- Ärrupe, Generaloberer der esuiten (Spa-
raloberin der Kongregation der Schwe- nien); Leo Deschätelets, Generaloberer
stern der Liebe (Barmherzige Schwestern) der Oblaten VO  a} der Makellosen Jungfrau
VO  3 Cincinnatı; Gr Maria Demetria Lang, (Kanada). Deutschland ist durch Prälat
Generaloberin der Schwestern VO: Aller- Dr Klaus Mund, Präsident des apst-
heiligsten Heiland (Salvatorianerinnen); lichen Werkes der Glaubensverbreitung
Sr Susanna Luisa Guillemin, General- un des Deutschen Katholischen Missions-
oberin der Töchter der Liebe (Barmher- rates (Aachen ın diesem Rat verireien.

zıge Schwestern) VO heiligen iNnzenz (L’Osservatore Komano I V. 2/5 68)
VO:  } Paul (L’Osservatore Komano 40,
V 68.) Zu der Kongregation

für die Evangelisation der Völker der die
Zu s ©  E der Kongregation Glaubensverbreitung wurden die Kardi-
£ür die Ordensleute un Säkularinstitute näle Julius Döpfner, Erzbischof VO'  > Mün-
wurden 1mM 1Inn des Motuproprio VO chen-Freising, und Arcadio Larraona

1967 (OK Ö, 1067, A421) ernannt: COQCMF ernannt (L’Osservatore Romano I

eorg Bernard Flahiff Erzbischof A Zl i 68)
von Winnipeg (Kanada); Thomas Vin-
enz Cahill, Erzbischof VO  5 Canberra Zu der Kongregation

wurden Bischöfe, Diözesanpriester,(Australien); Pacifico Luigi Perantoni
OFM, Erzbischof VOIL Lancıano (Italien) ; Ordenspriester, Ordensschwestern,

Laien (4 Männer, Frauen) ernannt.Philipp EeSsus C uerto Gonzales OFM, Bi-
nier anderen: Pierre artin aus der (32e-schof VO  5 Tlalnepantla (Mexiko); Arturo

Tabera Araoz CMEF, Bischof VO  3 lba- cellschaft Mariens, Erzbischof VO  3 Nou-
me in Ozeanien (Frankreich) ; Jose Le-cete (Spanien); Armand Fancois Le Bour-

Ze01S AUuS der Kongregation VO  - esus Labandibar, Generaloberer der
spanischen Missionsgesellschaft VO Hlund Maria, Bischof VO  3 Autun (Frank-

relı arl Josef Leiprecht, Bischof VO:  z Franz Äaver, Bischof VO:  3 Vagada; Jan van

Cauwelaert VO  3 der Kongregation derRottenburg; Sieghart Kleiner, Generalabt
Scheut-Missionäre VO  - Holland, Bischofder Zisterzienser (Osterreich) “ Pietro
VO  z} Uccula; Jean-Baptiste Brunon, Gene-AÄrrupe, Generaloberer der Jesuiten (Spa- raloberer der Sulpizianer, Bischof VO  e Va-nien); Luigi Kiccer]1, Generaloberer der

Salesianer Don Boscos (Italien). L’Osser- gal (Frankreich). Joseph Masson 5J;
Abt Dominikus De Floris OSB; Mauricevatore Komano 1l. f Ü 68.) PariserQueguiner, Generaloberer der
Auslandsmissionsgesellschaft; Terenz

Kongregation für die Evangelisation
der Völker der Glaubensverbreitung O’Discoll, Generalprokurator der Colum-

baner, Athanasius Van der Weijden, Ge-
In den at E der bisherigen neralprokurator der Augustiner; Joseph
Propagandakongregation wurden folgen- Lecuyer (C55Sp. Caspar Caulfield, General-
de Ordensleute berufen: Gaetano Pollio prokurator der Passionisten; ‚u1g1 Penso
PerdeM.E:; Erzbischof VO:  3 Otranto (Ita- aus der Kongregation für Afrikamission
lien); Paul Verschuren SCJ, Bischof vomnl VO  » Verona; Theodor Va  ; Asten, Gene-
Helsinki (Finnland) Bernardo Arango raloberer der Weissen ater; Gerald Ma-
Henao 5J, Bischof VO  » Barranca Berme- hon, Generaloberer der St.-Josefs-Mis-
Ja (Kolumbien); Henri Mond:  e General- sionsgesellschaft VO  e} Mill Hill; Gilles
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Quellet, Generaloberer der Auslandsmis- f) Ritenkbngregation:
sionsgesellschaft VO  5 Quebec; Henriıi Kardinal Benno Gut OSB wurde Z
Gravand CSSp; Emilio Fogliasso SD  W Präfekten der Ritenkongregation und ZUu
Sr Marie de Sainte Agnes, Generaloberin Präses des Consiliums ZUT Ausführung
der Franziskanermissionarinnen Mariens; der Liturgiekonstitution ernannt. Os-
Sr Laetitia Malinowska, Generaloberin servatore Komano j{ 1 68)
der Schwestern VO Peter Claver; Sr. Als Mitglied des Consiliums wurde der
Marla Jean Philippe, Generaloberin der Generalabt der Benediktiner Rembert
Schwestern Nserer Lieben Tau VO  5 den Weakland, berufen. (L’Osservatore Ro-
Aposteln; Sr Maria Antonietta, General- a 23 29./30. 68)
oberin der Bannabikira-Schwestern VO  }

Masaka 1ın Uganda; Sr. Maria Theodosia, Zu der Ritenkongre-
Generaloberin des Apostolischen Kar- gatıon wurden ernannt: Tulio Botero Sa-
mels AÄAus Deutschland gehört den lazar Erzbischof VO:  - Medellin (Ko-

onsultoren Msgr. Gottfried Dos- lumbien) und Carlo Manziana, Oratoria-
SINg, Geschäftsführer VO  } Misereor. ILCTI, Bischof VO  > rTremona (Italien).
(L’Osservatore Romano 55 V, 68) (L’Osservatore Komano n. 62 V.15. 3. 68).
C) Kongregation für die orientalischen Z) Kongregatıon für die katholische Er-

Kirchen: ziehung:
Unter den Mitgliedern der ntier den Mitgliedern dieser Kon-
Kongregation für die Ostkirchen befinden gregation befinden sich folgende Ordens-
sich folgende Ordensleute: Antonios Var-
+t+halitis A‚ Erzbischof VO:  3 Korfu manner: Riccardo Durand Florez SJ, Erz-

bischof VO  > Cuzco (Peru) un! der Gene-
(Griechenland); Miklos Dudas, Basilianer,
Eparch VO  D} Hajdudorog (Ungarn); Basilio ralobere der Sulpizianer, Jean-Baptiste

Brunon, Bischof VO:  - Vagal (L’Osservatore( ristea Ä Bischof von Lebedus un
Visitator für die umänen 1mM Ausland; Romano Il,. 62 V. 68)
Michael Rusnak CSsR, Bischof VO:  53 Zer-
nN1CO un Visitator für die Ukrainer un

AUS DEM BEREICH DERSlowaken 1n Kanada. (L’Osservatore Ro-
INanO IL, 68) DES STOLISCHEN STUHLES

d) Kongregation für die Bischöfe: ı16 Jahr des Glaubens

Erzbischof Dr Josef Schneider VO  } Bam- Für das „Jahr des Glaubens“*“ (29 67
bis 68) hat die Öönitentiarie durchberg wurde Mitglie der Kongrega-

tion für die Bischöfe. (L’Osservatore Ro- Dekret VO 28 Juni 1967 gvewährt: daß
INLLA1IllO S 68) einmal iın diesem Jubiläumsjahr jeder

Ortsoberhirt einem Tag, welchem
e) Kommissıon für die Revistion des das Glaubensbekenntnis ın der Kathe-

Kirchenrechtes: dral- der einer anderen hervorragenden
glie der Kommission ür die Kirche feierlich gesprochen oder

Revision des Kirchenrechts wurden die wird, den päpstlichen Segen mıit einem
kannKardinäle Thomas Cooray OMI, Erz- vollkommenen Ablaß erteilen

bischof VO  3 Colombo (Ceylon), Benno (Beichte, Kommunilon, eın Vaterunser
Gut OSB, Präfekt der Ritenkongregation, nach Meinung des Heiligen Vaters),
und Alfred Bengsch, Erzbischof VO!]  e Ber- daß einmal ın diesem Jahr VO:  3 allen
lin. (L’Osservatore Komano Il,. 45 Gläubigen uch 1n einer anderen Kirche,

68) wenll 61e das Glaubensbekenntnis beten,
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unter den gleichén Bedingungen eın voll- Arbeit des nachkonzilia-
kommener Ablaß werde, daß L Liturgierates
einmal einem Festtag dieses Jahres Die Vollversammlung des Consiliums
unter den gewöhnlichen Bedingungen die- ZUT Durchführung der Liturgiekonstitu-
SeT vollkommene Abla@2werde, tion 1m Spätherbst 1967 zugleich die
wWEeIl das Glaubensbekenntnis gemeinsam letzte Sitzung, welche Kardinal 1aCO0mogesprochen wird 1n Familien oder Zen- Lercaro eitete befaßte sich mıit £ol-
iren katholischer Vereinigungen der in
Schulen, Werkstätten, Krankenhäusern genden Fragen: Im Mittelpunkt der

Diskussionen standen die Zund sonstigen gemeinschaftlichen Zusam- e  E (modi), Bemerkungen un Wün-menkünften. (AAS 1967, 764) sche der Bischofssynode, besonders 1n be-
ZUS auf Messe un Brevier. Das Sche-Sekretariat für die Nicht-

christen
über den Irauungsritus konnte

abgeschlossen werden, nachdem In dieser
Das Sekretariat für die Nichtchristen, das Sitzung noch über den Trauungsritus
VO  3 Kardinal Franz König, Erzbischof hne Me$ßßtfeier beraten wurde. Damit kann
VO  a Wien, geleitet wird, hat (zunächst In nach der Apporbation mıit der Freigabeenglischer un französischer Söprache) — des Ordo „ad experimentum” gyerechnet
ter dem Titel E die Begegnung der

einen Leitßadıen A E
werden. Es ist eın Anliegen der Litur-Religionen“ giereform, die Mef{fformulare mit

mit den Mitgliedern nichtchrist- Texten bereichern. 50 11 INa  3 für die
licher Gemeinschaften veröffentlicht. Das verschiedenen este un Zeiten des Kir-
Dokument umfaßt Kapitel un 11 eın chenjahres ıne größere Auswahl VO  .
VVegweiser für diesen Dialog sein, 1n Präfationen stel-ZA 006 Verfügung
welchem dessen psychologische und prak- len. Dadurch soll ıne gewisse Monotonie
tische Probleme behandelt werden; eın vermieden werden. Nach den geltenden
Handbuch über die religionswissenschaft- Rubriken wird z. B die Dreifaltigkeits-
lichen F+ragen, VOT allem ZU Verhältnis präfation SonntagenoDa-
VO  5 Religion un Glaube, wird angekün- für werden LEUEC extie vorgeschlagen.
digt In den acht Kapiteln wird behandelt: Das Consilium hatte die fast vollständige

Der Dialog als Weg der Liebe un des Sammlung der Präfationen VOT sich.
Glaubens; Ursprung, Wesen un! jel Die bisherigen sind beibehalten, jedoch
des christlichen Glaubens; Die religiöse überarbeitet. Sie sollen wirkliche ank-
Disposition jedes Menschen, die anıma un:! nicht Bittgebete sein. Die
naturaliter christiana; Berufung und stammen Aaus dem euchologischen Schatz
Vorbereitung für den Dialog mıit den der Kirche, oder 61e wurden 1ieU geschaf-
Nichtchristen, die besondere Aufgabe der fen. Schon in der etzten Session Sind
Konvertiten, der Laien und der Katholi- sammen mıit den Kanontexten LLEUE
schen Aktion; Voraussetzungen des Präfationen gebilligt worden Advent,
Dialogs: Psychologie, Wissen, Bakt) Be- Fastensonntage, gewöhnliche Sonntage,
geisterung, Liebe, gelebter Glaube; An- Werktage, Eucharistie). Erstmals VOTI-

fang jedes Dialogs: Die echte Über- gelegt wurde das Schema für die F1ir-
ZCEUSUNgG VO  . den Glaubenswahrheiten mMmUuUng, wobei allgemeine Fragen ZUuUr
und entsprechende Lebensführung; Sprache kamen. Der Firmritus soll besser
Möglichkeiten un Begegnungsstätten des ausgebaut werden. Auch das Amt des
Dialogs; Die Aufgabe des päpstlichen Firmpaten wird LIEeEU überdacht. Das

Ka =Sekretariats für die Nichtchristen. (Her- Leitmotiv der Studie über die
derkorrespondenz z 1967, 509) woche Wa Die Riten der Heiligen
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Woche muUussen kürzer, einfacher un! Umfrage über die gegenwartige NOovi-
durchschaubarer gestaltet werden ® die ziatsgestaltung in den verschiedenen No-

vizlaten Deutschlands. In den Arbeits-Öösterliche Vigilfeier mu{ßfß als Höhepunkt
des anzen liturgischen Jahres aufleuch- kreisen wurde versucht, durch Fragen
ten. Das Schema verbindet die theologi- die Psychologen Klarheit gewinnen.
schen un historischen Forschungsergeb-
nısse un die heutige pastorale Lage Ordensdirektorenvereinı-

zuns (ODIV)Das Schema wurde noch nicht als reif be-
funden. Gegenstand der Beratungen Auft der Jahresversammlung 1967 der

CODIV wurde Direktor Arthur Antpöh-über das Officıum Divinum ‚—

111 VOT allem die Preces Laudes un ler SSCC (Niederlahnstein) AA

Vorsitzenden der ODIV gewählt.Vesper. Sie sollten nicht mehr den jetz1ı-
SsCIl Bußcharakter haben Jene AT Lau-
des müßten einen Dank für die Nacht

Zusammenschluß V Bır 11=
dergemeinschaftenun Bitten für den Tag enthalten; jene

ZU Vesper solilten ähnlich wIlie das allge- Der Erzbischof VO  3 Köln, Kardinal Joseph
Frings, hat durch Dekret VO Novem-meine Gebet der Messe Fürbitten für die

Welt Se1In. Für diese wel ypen wurden ber 1967 die beiden bislang selbständigen
Brüdergenossenschaften der Alexianer-Schemata erarbeitet. Man sprach uch

über die organische Verbindung des Of- brüder, Mutterhaus Neuß, un! der AUe-
xianerbrüder Gt Joseph, Siegburg, nachfiziums mit der Messe. Über den Stand Kapitelbeschlüssen dieserder Arbeiten über die liturgischen © = vorgangigen
beiden Verbände mıit besonderer Ermäch-

S an  a wurde ine Urientierung gebo- t1gung seitens der Religiosenkongregationten. Erstmals stand uch der Ritus der
Jungfrauenweihe ZUr Debatte. einer einzıgen Ordensgemeinschaft

vereinigt, die künftig den Namen rag(SKZ 1968, 96) Genossenschaft der Alexianerbrüder, Mut-
terhaus Neuß (Amtsblatt öln 1967,

AUS DEM BEREICH DER 1015)
ORDENSOBERNVEREINIGUNGEN

VERLAUTBARUNGWerkwoche der Novizen-
mMeı sbLer DER DEUTSCHEN

Okumenisches DirektoriumVom ILEL Marz 1968 wurde VO der
VDO ın Würzburg ıne Werkwoche für DIie Deutsche Bischofskonferenz hat ETr-
Novizenmeister durchgeführt. Die Über- äuterungen Z U Yat. 7 e i ] des
legungen der Arbeitskreise und Referate Okumenischen irektoriums
dieser Woche standen unier dem zentralen (OK 87 1967, 4273) erlassen. Fruchtbare
Thema „Noviziatsgestaltung heute“. ökumenische Arbeit und Aktivität kann
Den Einführungsvortrag hielt Dr. Alois nicht übersehen, daß VOI allem die got-

tesdienstliche Gemeinschaft m1t den BGrillmeier 5) (Frankfurt) über „Aktuelle
theologische Aspekte ZUr Noviziatsgestal- trennten Brüdern ihre renzen hat Die
tun:  e ber „Noviziatsgestaltung VO  3 der Trennung zwischen den Kirchen ist ıne
modernen Psychologie her gesehen“ LTC- harte, ber nicht übersehende Wirk-
ferierten Dr Stenger SSRNR (Gars) und ichkeit. Derartige Fragen können VOoIl

Dr. Köhne (Leiter der bischöflichen Be- Amtsträgern der katholischen Kirche nicht
ratungsstelle Münster). Magister Al= einseitig, sondern LLUTL 1n Abstimmung
bert Schneider OMI (Maria Engelport) mit den Amtsträgern der anderen Kar-
gab einen Bericht über das Ergebnis der chen und Gemeinschaften geregelt wWEelI-
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den Die Deutsche Bischotskonferenz wird Christen 1n der DDR eın und VOTLr

nach Gedankenaustausch mıiıt den proö- dem Geist reiner Diesseitigkeit, VOT der
testantischen Kirchenleitungen noch na- Säkularisierung der Ehe, VOT Ehrfurchts-
here Anweisungen erlassen. Das Okume- losigkeit gegenüber dem werdenden Le-
nische Direktorium 311 durch Weisungen ben, VOrLr der Beeinträchtigung christlicher
und Anregungen die ökumenische kti- Erziehung, VOTL der Teilnahme ıten
vität ın geordnete, erfolgversprechende un Bräuchen, die Kultersatz atheistischer
Bahnen leiten ; 1st durchweg auf die Prägung sind. Der Christ 6e1 gerade in
PraxIıs eingerichtet. Was VO:  5 seıten der seiner Gläubigkeit eın vorzüglicher Mit-
katholischen Kirche 721008 Verwirklichung arbeiter 1m Leben der menschlichen Ge-
des Okumenismus werden kann, ist sellschaft. (Herderkorrespondenz E
1m Direktorium ausgeführt: Die ökume- 1967, 456)
nischen Kommissionen der Bischofskon-
ferenzen und die ökumenischen äte 1n Schulsituation
den Diözesen bieten sich als kompetente
Gesprächspartner Im Inn des Kon- Die schwierige Situation, 1n die CN-

waärtig die verfassungs- un konkordats-zilsdekretes über den Okumenismus ist
jeder Proselytismus verpont, doch wird rechtlich gesicherte Bekenntnis-

schule 1n der B R gekommen ist,immer die Konversion ZUT katholischen
Kirche die rage nach der Gültigkeit der 1st September 1967 den nordrhein-

westfälischen Bischöfen Anlaß ZeWESECN,Taufe 1n den nichtkatholischen Gemein-
schaften aktuell werden lassen. Dies- 1ne Erklärung ZUrTr Schulsituation 1n die-

S© Land, welches das Elternrecht auf diebezüglich bestehen innerhalb Deutsch-
lands Vereinbarungen mit einigen pPTrO- Bekenntnisschule bislang anerkannt hat-
testantischen Kirchenleitungen. Unabweis- te, nunmehr 1m Bereich der Hauptschulen
liche Voraussetzung für das ökumenische die Errichtung VOIL Bekenntnisschulen 1in

einer Weise erschwert worden ist, daßGespräch ist der „geistliche Okumenis-
mus” : Bekehrung, Heiligkeit des Lebens, praktisch LLUI noch simultane Hauptschu-
Gebet die Einheit der Christen. (Amts- len errichtet werden. uch 1in diesem
blatt Bamberg 1967, 337). Bundesland zeig sich das Bestreben, VO:  »

einer Minderheit VO  e Eltern beträcht-
Jahr des Glaubens iche Mehrheiten majorisieren lassen.

Der katholischen Privatschule wird keineDie Bischöfe der DD haben
September 1967 einen gemeinsamen ausreichende Chance gegeben. Mit Recht

Hirtenbrief ZUuU Jahr des Glaubens erlas- verweisen die Bischöfe auf die Verbind-
SETL, 1n welchem 661e VOT allem auf die lichkeit konkordatärer Abmachungen —

notwendige Unterscheidung hinweisen, wWIı1e der allgemeinen Erklärung der Men-
Was unaufhebbarer Grundbestand unse- schenrechte, Art 26, 1n Verbindung mıit

165 Glaubens und Was zeitgebunden, da- dem Zusatzprotokoll AA Konvention ZU.

her uch änderungsmöglich ist. Sie warnzen Schutz der Menschenrechte un: der
VOTLT Überschätzung der eigenen Meinung, Grundfreiheiten VO Marz 1052 Sie
der Neuerungssucht un Abwertung der halten für fraglich, ob bei diesen
Tradition. Die wissenschaftliche un: tech- Tendenzen ZUTC Urganisatıon des Volks-
nische Leistung des Menschen dürfe kei- schulwesens allein die Leistungsfähig-
NesSsWegS jenem übertriebenen Gelbst- keit der Hauptschule un nicht doch
bewußtsein führen, 1n dem ott nicht einen Trend gehe, der die Bekennt-
mehr anerkannt wird. Die Bischöfe gehen nisschule als solche gerichtet IST mts-
uch auf die besondere Situation der blatt Aachen 1967, 137)
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Das Generalvikariat München unterrichtetDer Bischof VO  - Regensburg hat 2
Oktober 1967 einen Aufrut den 1in über religiöse Gemeinschaftstage (Ein-

(  C& e) für Schüler un Schülerin-Bayern veranstalteten Volksbegehren betr
Volksschule erlassen. Auf jeden 1en der Volksschulen und unterstreicht
Fall muß der christliche Charakter der deren Wert Es wird ferner hingewiesen
Volksschule erhalten werden. Die läu- auf die schulrechtlich mögliche Befreiung
bigen wurden ZUr Stimmabgabe beim VO Unterricht ZUrTr Teilnahme solchen

München-Volksbegehren aufgerufen. (Amtsblatt Veranstaltungen. (Amtsblatt
Regensburg 1967, 134) Freising, 1967, z85)

Neugliederung der Erz-Kardinal Julius Döpfner und, VOIL EVaNSEC-
ischer Seite, Bischof ermann Dietzfel- diözese München-Freising
binger, haben gemeinsame „Leitsätze für Die Erzdiözese München und Freising,
den Unterricht und die Erziehung nach 5C- iıne der größten 1n Deutschland, wird ın
meinsaAamen Grundsätzen der christlichen drei Kegionen gegliedert, deren jede einen
Bekenntnisse“ herausgegeben. Hier wird Bischofsvikar als Leiter erhält. Das gab
1Ne Kardinal Döpfner bekannt un:! begrün-überzeugende Konzep-

dargeboten, miıt welcher der christ- dete seine Entscheidung mıt der ständigen
liche Charakter der Volksschule sicher- Zunahme der Bevölkerung und der dar-
gestellt werden soll, 1n der Schüler beider AduUuS$ sich ergebenden Schwierigkeiten ZUr

Konfessionen unterrichtet Sicherung einer aNgCMESSCHNEN Seelsorge.
werden. Gemäfß diesen Leitsätzen ist ıne (L’Osservatore Komano H Ja-
gemeinsame Unterweisung un Erziehung 1Uar 19 In äahnlicher Weise wurde

auch das Bistum Essennach christlichen Grundsätzen möglich, 1ın Re-
die allerdings durch einen konfessionell gıionen aufgeteilt; jede Region wird VO  3

einem Bischofsvikar geleitetbestimmten Religionsunterricht erganzt
un vertieft werden müuüssen. Basis hier-
für sind die den christlichen Bekenntnis- AUS DEM BEREICH
55©  3 gemeinsame Bibel mıiıt den Geboten DER DEUTSCHEN

dasund dem Vaterunser, nizänische LiturgieGlaubensbekenntnis, die iıne Taufe und In Anschluß die Instruktion „Eucha-die vielen gemeiınsamen Lieder und Ge- risticum Mysterium“” über die Feier unbete Daraus ergeben sich die Konse- die Verehrung des Geheimnisses der
queNzZenNn für den schulischen Alltag. Für Eucharistie (OK 9I 19068, f sind 1nErziehung und Unterricht hat folgende verschiedenen BistümernGrundregel gelten: Die Lehrer jeder ergänzende

Weisungen en.Konfession mussen bei der Gestaltung
des Unterrichts auf ihnen wichtige und a) Instruktion des Ordinariates öln

über die Konzelebration:liebe religiöse Themen verzichten; diese
Beschränkung äft gleichzeitig die zentra- Die Konzelebration innerhalb VOIl Kir-
len Glaubenssätze klar hervortreten un chen un! Kapellen wird allgemein BC-
erleichtert den Schülern die Erkenntnis tattet. Maßgeblich dafür sollen die ceel-
des gemeinsamen Glaubensgutes. Dabei sorglichen Bedürfnisse se1in, die übliche
darf die Verschiedenheit des Glaubens- Gottesdienstordnung möge nicht beein-
verständnisses nicht verschwiegen wWeT- trächtigt werden; während einer Kon-
den; konfessionelle Verschiedenheit mMU: zelebration dürfen 1M gleichen Raum
wahrhaftig Uun! ehrfürchtig dargestellt keine Einzelzelebrationen der sonstigen
werden. (Amtsblatt Augsburg 19067, 335) liturgischen Handlungen stattfinden; Bi-
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natıon und Irination wird nicht geneh- C) „Kommunion iın die Hand”
migt, außer 661e ist liturgisch möglich, Nach dem Beschluß der Deutschen Bi-
wıe Gründonnerstag, Osterfest schofskonferenz ist nicht gestattert, die
un Weihnachten: die onzelebran- Kommunion iın die Hand reichen.
ten iragen die übliche liturgische Ge-
wandung, mindestens lbe un Stola,
falls bei großer Anzahl der Priester Seelsorge
die Kaseln nicht ausreichen; das Recht Pastorale Zusammenarbeit 1rn Bıstum
auf Einzelzelebration bleibt gewahrt; Das Ordinariat Aachen hat Richtlinien

für ıne verantwortliche pastorale Zu-wird hingewiesen auf Art. 43 der In-
struktion: Es ist AaNnsCIMMESSECN, daß Prie- sammenarbeit 1m Bistum erlassen. Das
ster nicht nach Art der Laijen der Nn Bistum wird in Regionen einge-
Messe teilnehmen, sondern auf prilester- teilt, deren Oopitze die Regionaldekane
liche Art, indem 61e zelebrieren der stehen, deren Bestellung und Aufgaben
konzelebrieren. (Amtsblatt Köln, 1967, näherhin umschrieben werden. Nähere Be-
1013) stimmungen ergehen über die Priester-

b) Kommunion unter hbeiden Gestalten, un Seelsorgsräte, ihre Zusammenset-
ZUN$, Amtsdauer un Aufgaben. ZugleichAussetzung des Allerheiligsten: wird ine Ordnung der Katholikenaus-Die Bestimmungen über die heilige Kom- schüsse auf Pfarr-, Stadt-, Kreis- un:!munion unter beiden Gestalten und über Bistumsebene, SOWI1e 1ne Wahlordnungdie Aussetzung des Allerheiligsten sind für die Mitglieder des PfarrgemeinderatesVO Ordinariat Aachen zusammengefaßt

worden. Kommunion unter beiden (Ge: erlassen. (Amtsblatt Aachen 1967, 165)
stalten kommt hauptsächlich In den Mes- b) Kindertaufe:
GE  . bei besonderen festlichen Gelegen- Tautfe der Kinder 1in der Klinik soll
heiten in rage, nämlich bei Taufe, Fir- grundsätzlich LLUT geschehen, wenn S1e
INUNg, Konversion, Trauung, Ordination, cehr schwach sind der wenn die Multter
Abtissinnen- SOWI1e Jungfrauenweihe, Pro- ungewöhnlich lange 1n der Klinik verblei-
fessfeier, Missionsaussendung Missio-Er- ben muß och gibt der Generalvikar
teilung, Primizteier (für die Angehörigen des Erzbistums Bamberg den pastorelldes Neupriesters), ferner für den Altar- wohlbegründeten inweis: „In einzelnen
dienst bei Pontifikalmesse und feierlichem Fällen kann Gründe geben, ZUr Sicher-
AÄAmt, bei Konzelebration 1n Seminarien stellung der katholischen Taufe eines Kin-
un Klöstern, bei Gemeinschaftsmessen des der Kliniktaufe den Vorzug S
während der Exerzitien. Kranke, die nicht ben  “ (Amtsblatt Bamberg 1967, ZAZ
unter der Gestalt des Brotes die Eu-
charistie empfangen können, können bi- C) Elternbriefe:
schöflicherseits die Genehmigung erhal- Im Auftrag der deutschen Bischöfe gibt
ten, L1LUr unter der Gestalt des Weines das Zentralinstitut für Ehe- un! Familien-
kommunizieren. Aussetzung des Aller- fragen e N Köln, unter dem Titel „Du
heiligsten erfolgt T: mehr Ende der und Wir“ seit September 1967 Eltern-
Messe, während der die ZUFX. Aussetzung briefe heraus, welche, beginnend VO

estimmte Hostie konsekriert worden ist. Tauftag eines Kindes, den Eltern aller
ährend der Aussetzung darf 1mM glei- getauften Erstkinder vierteljährlich bis
chen Kirchenraum keine Mefifteier gehal- ZUr Einschulung des Kindes kostenlos
ten werden. Ganztägige Aussetzung MU: gesandt werden;: diese insgesamt EI-
während der MedMßfeier unterbrochen wWEelI- ternbriefe sollen ıne Hilfe für die Er-
den (Amtsblatt Aachen 1967, 1ST): ziehungsaufgabe der Eltern sein. Bestel-
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lungen sind richten den Einhard- ist möglich geworden durch das bei 1a
Verlag, 5ı Aachen, Klappergasse —A teinern un! Orthodoxen gemeinsame Ver-
(Amtsblatt München-Freising 19067, A21). ständnis VO  »3 der Cakramentalität der Ehe

und durch das bei ihnen bestehende güÜül-d) Amtsdauer des Dekans: t1g geweihte Priestertum. Es bleibt ber
Die AÄAmtszeit des Dekans beträgt 1mM B1s- uch bei diesen Eheschließungen dabei,
LU:  3 Rottenburg Jahre; einmalige daß der katholische Partner grundsätzlich
Wiederwahl auf Jahre ist möglich ; ZUT: katholischen Eheschließungsform un!
ıne nochmalige Wiederwahl auf weitere ZUuU Gewährleistung der katholischen ] aäun-

Jahre bedarf einer Zweidrittelmehr- fe un Erziehung seiner Kinder verpflich-
heit (Amtsblatt Rottenburg 1967, 143) tet ist Die nunmehr gegebenen Anwei-

SUNSECNN befassen S1C] uch mit der Not-e) Priesterrat: wendigkeit, da{fß 1n manchen Ländern die
In der iöÖzese Rottenburg wird der Prie- Irauung VOT dem orthodoxen Geistlichen
terrat ın mehreren Stutfen eingerichtet. Voraussetzung für die staatliche Anerken-
Zunächst ostellt das Landkapitel 1ne Vor-

Nungs der Ehe ist un regeln die Matrikel-
form dar; dann wird die iÖözese 1n führung der etwa außerhalb der katho-
kKegionen aufgeteilt, deren jede bis ischen Kirche geschlossenen Ehen (Amts-Dekanate umfaßt; hier wird jeweils e1in blatt öln 1967, 960)Regionalpriesterrat gebildet. Darauf baut
schließlich der Diözesanpriesterrat auf b) Brautexamensniederschrift
(Amtsblatt Rottenburg 1967, 141) Das Ordinariat Regensburg erinnert

den Beschluß der Deutschen Bischofskon-Das Ordinariat Speyer hat Juli 1967
ine Geschäftsordnung für den Priesterrat ferenz VO 5 arz  . 1966, da{fß 1n allen

Diözesen die Brautexamensniederschriftenerlassen( Amtsblatt opeyer Pastoralbei-
Jage „Für die Seelsorge“ Q, 287) In mıit den azu gehörenden Dokumenten 1M

Pfarrarchiv des Trauungsortes autbewahrtIrier ergingen Oktober 1967 un werden mussen. Es wird noch näherhin1n Passau Oktober 1967 bischöf- bestimmt, daß diese Anordnung celbst-liche Bestimmungen über die Aufgabe un
die Zusammensetzung des Priesterrates. verständlich uch bei Überweisung VO  -

Brautpaaren Wallfahrtsorte gilt, SC-(Amtsblatt TIrier 1.067, WZ Amtsblatt
Passau 1967, 91) gebenenfalls der Klosterobere generell ZUuU!r

Trauungsassistenz delegiert ist Hier wIı1e

Eherecht bei allen Überweisungen andere Irau-
ungsorte sind sämtliche ITrauungspapiereA) Eheschließung mi1t Orthodoxen: dortselbst aufzubewahren.

In den deutschen Bistümern sind Anwei-
(Amtsblatt

Regensburg 1967, 116)
SUNSeN über die Eheschließung VO  3 Ka

Kirchlicher Laiendiensttholiken mıit Orthodoxeno Nun-
mehr ist ın Erweiterung des Konzilsde- Das Zentralkomitee der deutschen Katho-
kretes über die Ostkirchen liken hat Mustersatzungen für die

bestimmt worden, dafß bei Ehen ZWI1- des Laienapostolates 1n den
schen Katholiken des lateinischen Kitus deutschen Bistümern ausgearbeitet: un
un Angehörigen nichtkatholischer Orlen- War für die Ebenen des Pfarrgemeinde-
talischer Kirchen die kanonische Ehe- rates, des Katholikenausschusses in De-
schließungsform LLUT Z Erlaubtheit BE- kanat, Stadt, Kreis der Bezirk, des Diö-
ordert ist; ZUTr Gültigkeit einer solchen zesanrates un der Arbeitsgemeinschaft
Ehe genügt die Mitwirkung eines gültig der Diözesanräte in einem einzelnen Land
geweihten Amtsträgers. Diese Regelung Beigegeben sind Wahlordnungen für die
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Bestellung der Mitglieder dieser äte verweigert wird. Dennoch wird aufgefor-
(Amtsblatt Hildesheim 1967, 330) dert, die Altsparentschädigung Für Mefs-

stiftungen beantragen un auf ableh-
In der Erzdiözese Paderborn ist
September 19067 eine II5 G h- nenden Bescheid der jeweiligen Aus-

gleichsbehörde Klage Zu örtlich zustän-tungsstelle beim Erzbischöflichen
Generalvikariat in Paderborn“ mıiıt der digen Verwaltungsgericht erheben. Es

soll ıne gerichtliche, möglichst höchst-Aufgabe errichtet worden, Streitigkeiten richterliche Entscheidung herbeigeführtzwischen Kirchenangestellten un Kir- werden. (Amtsblatt öln 1967, 991)chenvorständen bereinigen; für diese
Schlichtungsstelle i1st 1ne besondere Sat-
ZUN$S herausgegeben worden. (Amtsblatt ISSIONPaderborn 1067, 129)

Zum Weltmissionssonntag 1967 wurde eınIm Bistum opeyer ist 1ine LEeUe Regelung
der Ausbildung für Kateche- gemeinsamer Hirtenbrief der deutschen

Bischöfe veröffentlicht. In diesem Hirten-tinnen und Katecheten erfolgt:
Diese Ausbildung kann LLUT mehr 1n azu brief wird darauf hingewiesen, wıe 1in der

JjJungsten Vergangenheit ausländische M1S-gegründeten bischöflichen Seminarien,
wıe 1mM „Seminar für Seelsorgshilfe Un S1iOnare un Schwestern AuUS Guinea, dem

Sudan un Burma ausgewilesen wurdenKatechese“ (Freiburg) geschehen. Die eil-
un wIıie 1n diesen Ländern vielfachnahme zweijährigen Abendkursen und einheimische Schwestern Urn LehrkräfteFernkursen genugt den Ausbildungser- sind, welche Trägern der Seelsorgefordernissen nicht mehr (Amtsblatt

Speyer 19067, z369) werden mußten. Deshalb ist nicht mehr
haltbar, daß iın den Missionsgebieten

In Münster wurde die LLEUE Fassung der hauptsächlich Ausländer Träger der GCeel-
Besoldungsordnungen samt Ver- A sind. Das des Weltmissions-
gütungstabellen für Küster, Organisten, sonntags ist daher Die Weltmis-
Chorleiter, Kindergartenkräfte, Jugend- S10 braucht Kräfte au dem
leiterinnen, Pfarramtshelferinnen, Seel- s e Es mussen deswegen
sorsgshelferinnen, Familienpflegerinnen Mittel Ausbildung des einheimischen
und Dorfhelferinnen veröffentlicht. Klerus SOWIe einheimischer Schwestern
(Amtsblatt üunster 1967, 133) un Katechisten beschafft werden. (Amts-

blatt Berlin 1967, 78)Die Verfassungsurkunde der „Katho-
lischen Kirchengemeinde 1n Bremen“ VO Beispielhaft für die Verantwortung, wel-

Dezember 1929 ist 28 August che die deutschen Bischöfe für die Ge-
1967 1n 15 Satz insotern geändert csamtkirche fühlen, ist ferner das irten-
worden, als Z Wahl £ür den WOTT Z Weltmissionssonntag der Kin-
Kirchenvorstand künftighin jedes der (Amtsblatt Münster 1967, 141)

Freilich fällt auf, 1n den letzten Jah-Mitglied der Gemeinde berechtigt ist, das
Wahltag bisher 25) Jahre vollen- ren 1 Päpstlichen M15S5$S10nSs-

det hat (Amtsblatt Osnnabrück 19067, werk der Kinder in Deutschland
276) die Mitgliederzahl zurückgeht; vereinzelt

beträgt dieser Rückgang 1n den etztenKirchlic-hes Vermögen wel Jahren 10°%o. Im Bistum Speyer ist
Das Ordinariat öln berichtet, dafß die daher ZUT Werbung unter den schul-
Altsparentschädigung für Meßstiftungen pflichtigen Kindern aufgerufen worden.
nach Weisung des Bundesausgleichsamtes (Amtsblatt opeyer 1967, 548)
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Das Ordinariat Köln ruft auf, Wa gregation für die Ordensleute un Gä-
gegenstände, wıe große Ziborien, kularinstitute, Kardinal Ildebrando ÄAn-
Meßkelche, Altarkreuze, Altarleuchter, onıiutt1, en Schreiben alle Ordens-
die 1n manchen Kirchen nicht mehr DC- obern und Oberinnen gesandt, 1n dem
braucht werden, der Mission ZUT Verfü- auf cie Bedeutung dieses Tages hinweist
gung stellen. Dabei darf £reilich nicht un alle Gemeinschaften bittet, diesen
außer acht gelassen werden, daß Schen- Tag SOTSSamM durchzuführen. Es mußfl al-
kungen jeweils VO Kirchenvorstand be- len klar se1in, daß die Sorge un das
schlossen un VO Generalvikariat ze- Gebet geistliche Beruftfe jedoch nicht
nehmigt werden mussen. (Amtsblatt öln blo@ Sache 1Nnes Tages 1m Jahr, sondern
1967, 843) eın Anliegen ist, das dauernd

1 m Auge behalten werden

UN  S ORDENSBERUFE
mu®ß Die Arbeitsstelle des päpstlichen
Werkes für geistliche Berufe 1n Deutsch-

Priesterbildung land (78 Freiburg, Güntertalstraße 2
Im Dezember 1967 agte 1n Kom unter stellt jederzeit Material für Gebet, Wer-

bung, Katechese, Predigt, Exerzitien USW.der Leitung der Studienkongregation der
zD Kongref der nationalen Leiter ZUE För- ZUT!r Verfügung. Die 1n diesem Jahr ne  a

erarbeiteten Unterlagen haben die Schwer-derung geistlicher Berufe 1n den Ländern
Europas In einem Brief den Kongreß punkte: Glaube un Berufung; Exerzitien
WI1es der Heilige ater darauf hin, daß ZUr Berufswahl:;: Beruf des Bruders.
das Priestertum 1n seiner echten Natur
Zut dargestellt werden mOöge. „Die Prie- UND KIRCHE
sterberufe werden heute deshalb seltener, Rechtsreformweil das Leben un die heilige Aufgabe

Das Bundesinnenministerium hatdes Priesters anders dargestellt werden,
als G1€e sind“. Aufgabe des Priesters G1 September 1967 eine Bekanntmachung
nicht die Weltflucht:; ber musse S1C der VO  > der Bundesregierung angestreb-
daran gewöhnen, untier den Menschen ten Reform des Unehelichenrechtes E1 -

das Kreuz Christi tragen und lie- lassen. Es soll die Rechtsfiktion beseitigt
ben amentlich müßten uch die positi- werden, daß das uneheliche ind mit 6@1-
Vel Werte des Gehorsams gesehen und e ater nicht verwandt ist. Im Unter-
bejaht werden. In der Darstellung des haltsrecht coll eine Gleichstellung des
Priesterbildes möge 1112  3 die Wege Be- außerehelichen Kindes mit dem ehelichen

insotfern erfolgen, als der Anspruch deshen, die das Konzil gewlesen hat Andere
Wege un wWwenn Besonnenheit INan- Kindes uch über das 18 Lebensjahr hin-
gelt wird das Urteil der Heiligen Bü- AduU: mindestens für die Dauer der AuSs-
cher Jer 243 treffen: „Sie haben die bildung bestehen bleibt. Allerdings wird
Quelle des lebendigen Wassers verlas- umgekehrt das uneheliche ind seinem
S€  3 un S1CH löcherige Zisternen Ta- Vater ebenfalls unterhaltspflichtig, falls
ben, die kein Wasser halten vermO- dieser 1n Not gerät. Der Unterhalt be-
gen”. (Schweizerische Kirchenzeitung 135, mißt sich künftig nicht mehr LLUL nach
1967, 684 f.) der Lebensstellung der Mutter, sondern

nach der beider Eltern. Der unehelichen
derWelttag geistlichen Multter soll die elterliche Gewalt über das

Berufe ind zuerkannt werden; die Amtsvor-
Zum Welttag der geistlichen Berufe mundschaft des Jugendamtes soll 1n ıne

April 1968 hat der Präfekt der Kon- Beistandschaft umgewandelt werden, die
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Ia) Das Waschen des ganzen Wagens ZEC-vegebenenfalls uch aufgehoben werden
kann. Das uneheliche ind rag den Na- hört nicht den Arbeiten, die ank-
men der Mutter, übernimmt ber spater stellen uch während der allgemeinen
deren Ehenamen, damit der Namensunter- Ladenschlußzeiten vorgenOMII werden
schied nach außen 1n Wegfall kommt Es dürfen.
soll auch die Ehelichkeitserklärung VO  -

Brautkindern, wEeNNll durch den Tod e1Nes Der öffentlich bemerkbare Betrieb einer
mi1t einer Tankstelle verbundenen voll-Elternteils das Verlöbnis nicht ZU[T Ehe
automatischen Waschanlage verstößt BC-geführt hat, ermöglicht werden. Während

dem unehelichen ind bisher nach dem scnhn das Gebot der Arbeitsruhe ONn-

Tod des Vaters der eines väterlichen un! Feiertagen“ (Pfarramtsblatt 40, 1967,
z366—7368).Verwandten nicht einmal eın Pflichtteil

zusteht, soll ihm nunmehr eın Geldan- Das Urteil des Oberlandesgerichts
spruch den Nachlaß, der NN-
te Erbersatzanspruch, zuerkannt werden. Stucte arf VO 1967 hat 7DÜg

rage, ob eın Pfarrer die Kirchengemein-
(Pfarramtblatt 40O, 1967, z02) de vertreten berechtigt sel, ıne grund-

sätzlich wichtige Entscheidung getroffen:
Rechtsprechung Der Pfarrer hatte amens seiner Kirchen-

Die Entscheidung des }  } yemeinde bei einem Verlag 000 Exem-

Verfassungsgerichtshofes VO plare einer Kirchenbroschüre bestellt In
18 1967 erklärt hinsichtlich der Wirklichkeit War dazu nicht berechtigt,
Minderheitenlehrer Be- weil nicht € sondern der Kirchenstif-
kenntnisschulen: Wenn uch ungsra die Kirchengemeinde gerichtlich
Bekenntnisschulen 1LUI Lehrer erwell- und außergerichtlich vertritt Als der
den sind, die gyeeigne unı bereit sind, im Pfarrer auf diese Rechtslage hin seine Be-
Geiste des Bekenntnisses erziehen, stellung zurückzog, bestand der Verlag
wird der Rechtscharakter einer solchen Be- auf Erfüllung des Vertrages. Seine Klage
kenntnisschule dennoch nicht dadurch be- ist ber abgewiesen worden, weil der
einträchtigt, dafß Ss1ie VOoO  3 Schülern besucht Vertrag unwirksam ist, da der Pfarrer
wird, die einem anderen der keinem Z rechtsgeschäftlichen Vertretung der
kirchlichen Bekenntnis angehören. Zur Kirchengemeinde nicht bevollmächtigt War

Wahrung der Parıtat un: 7100 Schutz un: die Kirchengemeinde den Vertrag
der Glaubens- un! Gewissensfreiheit der nicht genehmigt hat (Amtsblatt Kotten-
Minderheit ber ist notwendig, da burg 1967, 137).
dann, wenn diese Minderheit nicht gerung-
fügig ist, eın der mehrere Lehrer ihres
Bekenntnisses der Schule atıg sind PERSONALNACHRICHTENun:! War nicht LLUTI für den Religions-

und Gene-unterricht, sondern uch 1n den anderen Neue Provinz-
Fächern un als vollberechtigte Mitglie- ralobere
der der Lehrerkonferenz gelten (Pfarr- Zum Provinziak der deutschen Provınz der
amtsblatt 40O, 1967, 093—730909). wurde Peter Sch P €  ütz

ernannt. Der nNeue Provinzial W.ar bis-
Das Urteil des Bayerischen Ober-
sten Landgerichtes VO'

her 1mM Kolleg Weissenborn tatig
1967 hat bezüglich der Wagenwäsche in Prior o  E OSC wurde zu

einer Tankstelle onn- und Provinzialvikar der h ın
Feiertagen erklärt: Deutschland bestellt. Der 1LEeUEC Provinzial-
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vikar hat selinen Amtssitz ın Wuppertal- eimgang
Elberfeld, St Ursula. In der Benediktinerabtei Scheyern starb
Die norddeutsche Provinz der Herz- der £rühere Abt Franz Seraph hr ©  C

Jesu-Missionare erhielt 1n Der Verstorbene hat durch lange un!
schwere Jahre VO  > 197306 bis 1961 das 1Wilhelm Elın MSC einen uen Pro-

vinzial. Jahre 1119 gegründete Un 1842 wieder-
errichtete Kloster geleitet; AUSs Gesund-

Guünter Bros1g MFSC wurde heitsrücksichten War VO  a seinem Amt
Z Generalsuperior der Kongre- zurückgetreten.
gation der Missionäre SSöhne des

Der Prämonstratenserabt eier arlHeiligsten Herzens Jesu mi1t
dem Amltssitz in Ellwangen/Jagst BC- 1st 1 Alter VO  5 70 Jahren 1m

Kloster Schönau bei GSt Goarshausen BC-wählt
storben. Der Verstorbene WarTr früher Abt
des westböhmischen G+iftes Tepl, das sichBENneNNUNK
nach der Vertreibung 1n Schönau nieder-

Der Prior der Erzabtei Beuron, jeß Abt Möhler Protektor des
Dr Ursmar Engelmann OSB, ist Sozialwerkes der Ackermanngemeinde.
VO  aD der Religiosenkongregation für die
Dauer VO  - rel Jahren Z Administra- Gtatistik
tOr der Erzabtei ernannt worden. Der
58jährige ater leitet die Erzabtei anstelle In Polen gibt 4.6 männliche Orden

mıit 7110 Mitgliedern ıIn 5155 Niederlas-VO Erzabt amasus Zähringer, der An-
fang Dezember 1967 In seiner Er- SUNSECN; 105 weibliche Orden mit 28 235

Schwestern 1n 2640 aäusern.krankung freiwillig auf sSein Amt Vel-

zichtet hatte (UOrientierung 22, 19068, 50)
Josef Pfab
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